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Für die Klassenstufen 5 – 10 bzw. 5 – 9 des Gymnasiums wird der "Kernlehrplan Se-
kundarstufe I in Nordrhein-Westfalen Praktische Philosophie"  gemäß § 29 SchulG 
NRW festgelegt. 
 
Der Kernlehrplan gilt auch für die vollzeitschulischen Bildungsgänge im Berufskolleg, 
soweit dies in den Anlagen A – C der APO-BK ( BASS 13-33 Nr 1.1) ausgewiesen 
ist. Für Berufskollegs bietet der Lehrplan inhaltliche Anknüpfungspunkte für den Un-
terricht im Fach Praktische Philosophie, die in einer der Zielgruppe entsprechenden 
Form aufzugreifen sind. Er gilt auch für Förderschulen, die Abschlüsse der allgemei-
nen Schulen vergeben. Der Bildungsgang des sonderpädagogischen Förderschwer-
punktes Lernen hingegen, dessen Unterrichtsvorgaben sich an denen der allgemei-
nen Schulen orientiert, sowie des Bildungsgangs des Förderschwerpunkts Geistige 
Entwicklung, der eigene Vorgaben gemäß der §§ 33 ff AO-SF hat, sind ausgenom-
men. 
 
Er wird zum 1. 8. 2008 in Kraft gesetzt und als Heft 5017 in der Schriftenreihe "Schu-
le in NRW" veröffentlicht. 
 
Die vom Verlag übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort 
auch für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe verfügbar 
zu machen. 
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1  Aufgaben und Ziele des Faches Praktische Philosophie 
Der Unterricht im Fach Praktische Philosophie richtet sich gemäß § 37 des Schulge-
setzes an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die nicht am Religionsun-
terricht teilnehmen.  
 
Praktische Philosophie trägt zum Bildungsauftrag der Schule bei, der die persönliche, 
soziale und politische Bildung der Schülerinnen und Schüler umfasst. Das Fach för-
dert die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit zu sozialer Verantwortung, zur Ges-
taltung einer demokratischen Gesellschaft, zur Orientierung an Grundwerten, zur kul-
turellen Mitgestaltung sowie zu verantwortlicher Tätigkeit in der Berufs- und Arbeits-
welt. 
 
Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine Pluralisierung der Lebensformen, 
der sozialen Beziehungen und der Wertvorstellungen sowie durch das Zusammenle-
ben von Menschen verschiedener Ethnien und Kulturen mit unterschiedlichen religiö-
sen Vorstellungen und Weltanschauungen. Unübersichtlichkeiten in der Berufs- und 
Freizeitwelt erschweren die Besinnung auf zentrale Lebenswerte und eine Auseinan-
dersetzung damit. 
 
Zentrales Anliegen des Faches ist es, zur Entwicklung von Kompetenzen bei Schüle-
rinnen und Schülern beizutragen, die sie befähigen, die Wirklichkeit differenziert 
wahrzunehmen und sich systematisch mit Sinn- und Wertefragen auseinanderzuset-
zen, sie bei der Suche nach Antworten auf die Frage nach dem Sinn menschlicher 
Existenz anzuwenden und in einer demokratischen Gesellschaft selbstbestimmt, 
verantwortungsbewusst und tolerant zu leben. Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln dazu Empathiefähigkeit und gelangen zu einem Wert- und Selbstbewusstsein, 
das verantwortliches Handeln begründet. Im Unterricht sollen durch die Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen Ideen, Wertvorstellungen und Normen Kriterien für de-
ren Beurteilung erarbeitet und die eigene Reflexions- und Urteilsfähigkeit gefördert 
werden. Das Verständnis für weltanschauliche, religiöse und ideengeschichtliche Po-
sitionen ist Grundlage für interkulturelle und intrakulturelle Toleranz und ermöglicht 
kognitive, emotionale und soziale Orientierungen.  
 
Das Fach Praktische Philosophie ist auf die zusammenhängende Behandlung von 
Sinn- und Wertefragen gerichtet. Während dies im Religionsunterricht auf der Grund-
lage eines bestimmten Bekenntnisses geschieht, übernimmt Praktische Philosophie 
diese Aufgabe auf der Grundlage einer argumentativ-diskursiven Reflexion im Sinne 
einer sittlich-moralischen Orientierung ohne eine exklusive Bindung an eine bestimm-
te Religion oder Weltanschauung. Bezugspunkt für die Ausrichtung des Faches ist 
die Werteordnung, wie sie in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, im 
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in den Menschenrechten ver-
ankert ist. 
 
Bei der Umsetzung dieser Aufgaben und Ziele folgt der Unterricht Praktische Philo-
sophie folgenden fachspezifischen Prinzipien der inhaltlichen und methodischen Ge-
staltung, die auch an neuere Erkenntnisse der Lern- und Kognitionswissenschaften 
sowie der Neurobiologie anschließen. 
Der Unterricht bietet, ausgehend von den Erfahrungen der Schülerinnen und Schü-
ler, Sachinformationen, Instrumente und Verfahren an, Erfahrungen und Handlungen 
zu überprüfen, zu beurteilen und möglicherweise zu ändern. Dabei stehen das be-
gründete Argument und das begründete Argumentieren im Mittelpunkt. Es gilt der 
zwanglose Zwang des besseren Arguments. Mit den Meinungen, Welt- und Wertori-
entierungen anderer ist respektvoll umzugehen; das „Überwältigungsverbot“ ist ein-
zuhalten.  
Als Grundlagen der eigenen Entscheidungen und Handlungen werden nicht nur er-
fahrungsgeleitetes und logisches Denken und das Abwägen von Konsequenzen, 
sondern auch der unabweisbare Einfluss von Bedürfnissen, sozialen und kulturellen 
Bedingtheiten und bewussten wie unbewussten Emotionen bedacht. Der Unterricht 
entspricht dem neueren Verständnis des Zusammenwirkens von kognitiven und 
emotiven Prozessen, indem er emotionale Grundlagen und Zugänge für die Urteils- 
und Entscheidungsprozesse der Schülerinnen und Schüler bewusst macht und nutzt. 
Emotionen und Gefühle sind dabei nicht nur auf Lerngegenstände bezogen, sondern 
auch auf Lernkontexte. Daher müssen Unterricht und Schulleben als Erfahrungs- und 
Handlungsräume einbezogen werden. 
Der angemessene Einbezug von Emotionen und die Entwicklung von Empathiefä-
higkeit gelingen nur vor dem Hintergrund des Wissens um die Denkvoraussetzungen 
und Überzeugungen anderer Menschen. Deshalb ist für die Urteilsbildung der Rück-
bezug auf Sachinformationen und kognitive Prozesse wichtig. 
Der Unterricht im Fach Praktische Philosophie vermittelt dafür das methodische In-
strumentarium, die erforderlichen Kenntnisse, Strategien und Arbeitstechniken. Er 
orientiert sich am sokratischen Methodenparadigma eines dialogischen Philosophie-
rens und berücksichtigt dabei phänomenologische, hermeneutische, analytische, dia-
lektische und spekulative Zugänge.  
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Die sieben Aspekte von Handlung lassen sich zu sieben fachlich zentralen und für 
den Unterricht konstitutiven Fragenkreisen bündeln: 
 
1. Die Frage nach dem Selbst 
2. Die Frage nach dem Anderen 
3. Die Frage nach dem guten Handeln 
4. Die Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft 
5. Die Frage nach Natur, Kultur und Technik 
6. Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien 
7. Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn. 
 
In der Auseinandersetzung mit der Thematik der sieben Fragenkreise erwerben 
Schülerinnen und Schüler Kenntnisse in der Leitwissenschaft Philosophie und den 
Bezugswissenschaften Religionswissenschaft, Psychologie und Soziologie. Dabei 
werden religionswissenschaftliche Grundkenntnisse über die großen Religionen er-
worben unter besonderer Berücksichtigung ihrer Wertekategorien und des daraus 
resultierenden Menschenbildes.  
Aus den Fragenkreisen werden unter Berücksichtigung der drei didaktischen Per-
spektiven konkrete Unterrichtsthemen entwickelt.  
 
 
2.2  Allgemeine fachspezifische Kompetenzen  
 
In einem kompetenzorientierten Unterricht verfügen alle Schülerinnen und Schüler im 
Fach Praktische Philosophie am Ende der Sekundarstufe I über eine Reihe speziel-
ler, untereinander vernetzter Teilkompetenzen, die sich entsprechend den didakti-
schen Perspektiven in personale Kompetenz, soziale Kompetenz und Sachkompe-
tenz gliedern lassen. Darüber hinaus erwerben sie durch den Unterricht in allen drei 
Perspektiven fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, diese Kompetenzen für ihre per-
sönliche Lebensgestaltung, ihren weiteren Bildungsweg und ihr berufliches Leben zu 
nutzen.  
 
Die Einteilung der für den Unterricht im Fach Praktische Philosophie verbindlichen 
Kompetenzen entspricht den Bildungsstandards der KMK auf der Anforderungsebe-
ne des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife). Hierdurch wird die Ver-
gleichbarkeit der fachlichen Anforderungen für diesen Abschluss in allen Schulfor-
men der Sekundarstufe I gesichert. Gleichzeitig sind damit die notwendigen Grund-
lagen für das Fach Philosophie in der gymnasialen Oberstufe gelegt. 
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Curriculare Übersicht 
 

Personale Perspektive Gesellschaftliche  
Perspektive 

Ideen-Perspektive 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Die Frage 
nach dem 

Selbst 

Die Frage 
nach dem 
Anderen 

Die Frage 
nach dem 

guten 
Handeln 

Die Frage 
nach 

Recht, 
Staat und 
Wirtschaft 

Die Frage 
nach 

Natur, 
Kultur und 
Technik 

Die Frage 
nach 

Wahrheit, 
Wirklich-
keit und 
Medien 

Die Frage 
nach 

Ursprung, 
Zukunft 

und Sinn 

 
 
 
 
 
 
 

UNTERRICHTSTHEMEN 

 
 
 
 
 

 

Personale  
Kompetenz 

Soziale  
Kompetenz 

Sach- 
kompetenz  

Methodenkompetenz 
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5 Leistungsbewertung  
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz 
(§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 
I (§ 6 APO-SI) dargestellt. Da im Pflichtunterricht des Faches Praktische Philosophie 
in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgese-
hen sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich 
"Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung ins-
gesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen.  
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im 
Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies führt 
dazu, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müs-
sen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, 
die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wech-
selnden Kontexten anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der 
Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unter-
richts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sol-
len die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das weitere 
Lernen darstellen.  
 
Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den Fachkonfe-
renzen beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, dass die 
Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und 
die jeweilige Überprüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individu-
elle Lernentwicklung ermöglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit 
der Diagnose des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Wei-
terlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, bereits 
erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem jeweiligen indivi-
duellen Lernstand entsprechend - zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören 
auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. Den Erzie-
hungsberechtigten sollten im Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen Wege auf-
gezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kinder unterstützen können.  
 
Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind die in Kapitel 2 
des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche bei der Leistungsbewertung an-
gemessen zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art 
sollen in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der in den 
Kapiteln 3 und 4 ausgeführten Kompetenzen zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich 
auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte kann dabei 
den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht wer-
den.  
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Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen länge-
ren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen 
Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, 
nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrad haben kann.  


